
 
 

Gebühren - Aufschiebende Wirkung, Ermäßigung/Befreiung  
 
Guten Tag, 
 
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 29.10.2023.  

(1) Ihrem Widerspruchsbescheid vom 16. Mai 2023  
(GZ: V B 5- 0 1319/23/10002; DOK:2023/0464971)   
war die Frist „19. Juni 2023“ nicht zu entnehmen.  

(2) Es wird um die Anordnung der aufschiebenden Wirkung  
(§ 80 Abs. 4 Satz 1 VwGO)  
für den Widerspruchs-Bescheid vom 16. Mai 2023  
(GZ: V B 5- 0 1319/23/10002; DOK:2023/0464971)  
(§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 VwGO)  
gebeten – bis zum rechtskräftigen Abschluss des Gerichtsverfahrens  
Verwaltungsgericht Berlin, Aktenzeichen VG 2 K 189/23.  

(3) Gründe für eine Gebührenermäßigung oder Gebührenbefreiung gemäß § 2 IFGGebV aus Billigkeit 
oder aus Gründen des öffentlichen Interesses waren ersichtlich und werden hier explizit dargelegt:  

(1) Es besteht ein öffentliches Interesse an den begehrten Auskünften.  

(2) Die wirksame Inanspruchnahme des Rechts auf Zugang zu Informationen muss gewahrt 
bleiben.  

(3) Die lange Bearbeitungsdauer des Widerspruchs-Bescheid sollte sich Kosten-senkend 
auswirken. Die IFG-Frist beträgt einen Monat. Der Widerspruch war vom 26.02.2023, die 
Erinnerung daran vom 07.05.2023, der Widerspruchs-Bescheid vom 16.05.2023.  
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Kiel, So., den 29.10.2023

██████

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom  

VB5-O1319/23/10002  
2023/0999453 vom 19.10.2023 
2023/0464971vom 16.05.2023  
2023/0054263 vom 23.01.2023  

Mein Zeichen, Meine Nachricht vom  

#266669  
07.05.2023  
26.02.2023  
01.01.2023  

Gerichtsverfahren, Klage vom  

VG Berlin, 2 K 189/23 
19.06.2023  



(4) Es war elektronische Auskunft gewünscht, Sie durften elektronisch antworten (§ 7 Absatz 3 Satz 
1 IFG), stattdessen wurde jedoch schriftlich geantwortet.  

(5) „ob und wann der Informationszugang ganz oder teilweise zu einem späteren Zeitpunkt 
voraussichtlich möglich ist“ wurde von Ihnen entgegen §9 Absatz 2 IFG nicht mitgeteilt.  

Mit freundlichen, dankenden Grüßen   

██████████
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